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Grundsätze der Leistungsbewertung  
Die Fachkonferenz Informatik legt die Kriterien für die Leistungsbewertung fest. Die Lehrer:innen 

machen diese Kriterien den Schüler:innen transparent. 

Es gelten folgende Grundsätze der Leistungsbewertung: 

• Lernerfolgsüberprüfungen sind ein kontinuierlicher Prozess. Bewertet werden alle im 

Zusammenhang mit dem Unterricht erbrachten Leistungen (schriftliche Beiträge, mündliche 

Beiträge, praktische Leistungen). 

• Leistungsbewertung bezieht sich auf die im Unterricht geförderten Kompetenzen. 

• Die Lehrperson gibt den Schüler:innen im Unterricht hinreichend Gelegenheit, die 

entsprechenden Anforderungen der Leistungsbewertung im Unterricht in Umfang und 

Anspruch kennenzulernen und sich auf sie vorzubereiten.  

• Bewertet werden der Umfang, die selbstständige und richtige Anwendung der Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Fertigkeiten sowie die Art der Darstellung. 

I. Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“: 
Den Schüler:innen werden die Kriterien zum Bewertungsbereich sonstige Leistungen zu Beginn des 

Schuljahres genannt. 

Bei der Unterrichtsgestaltung sind den Schüler:innen hinreichend Möglichkeiten zur Mitarbeit zu 

eröffnen, z. B. durch: 

• Beteiligung am Unterrichtsgespräch 

• Zusammenfassungen zur Vor- und Nachbereitung des Unterrichts 

• Präsentation von Arbeitsergebnissen 

• Mitarbeit in Partner- und Gruppenarbeitsphase 

• Schriftliche Bearbeitung von Aufgaben im Unterricht 

• Führen eines Lernblogs zur Dokumentation der Unterrichtsinhalte 

• Praktische Leistungen am Computer als Werkzeug im Unterricht 

• Protokolle und Referate 

• Kürzere Projektarbeiten 

• Lernerfolgsüberprüfungen und schriftliche Übungen 

Der Bewertungsbereich „sonstige Leistungen“ erfasst die Qualität und Kontinuität der Beiträge, die die 

Schüler:innen im Unterricht erbringen. Diese Beiträge sollen unterschiedliche mündliche und 

schriftliche Formen in enger Bindung an die Aufgabenstellung, die inhaltliche Reichweite und das 

Anspruchsniveau der jeweiligen Unterrichtseinheit umfassen. 

II. Bewertungskriterien 
Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schüler:innen transparent, klar und 

nachvollziehbar sein. Die folgenden allgemeinen Kriterien gelten sowohl für die sonstigen Formen der 

Leistungsüberprüfung: 

• Qualität der Beiträge 

• Kontinuität der Beiträge 

• Sachliche Richtigkeit 

• Angemessene Verwendung der Fachsprache 

• Darstellungskompetenz 

• Komplexität/Grad der Abstraktion 

• Selbstständigkeit im Arbeitsprozess 
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• Einhaltung gesetzter Fristen 

• Präzision 

• Differenziertheit der Reflexion 

• Bei Gruppenarbeiten: 

o Einbringen in die Arbeit der Gruppe 

o Durchführung fachlicher Arbeitsanteile 

• Bei Projekten: 

o Selbstständige Themenfindung 

o Dokumentation des Arbeitsprozesses 

o Grad der Selbstständigkeit 

o Qualität des Produktes 

o Reflexion des eigenen Handelns 

o Kooperation mit dem Lehrenden / Aufnahme von Beratung 

III. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung 
Die Leistungsrückmeldung findet in mündlicher oder schriftlicher Form statt. Sie kann auch an Eltern- 

und/oder Schülersprechtagen oder in Form von individuellen Lern-/Förderempfehlungen erfolgen. 

Die von allen Schüler:innen verbindlich zu führende schriftliche Dokumentation (z. B. Arbeitsmappe 

oder Lernblog) wird insgesamt zweimal pro Halbjahr bewertet. 

IV. Bildung der Zeugnisnote 
In die Note gehen alle im Unterricht erbrachten Leistungen ein. Zudem ist bei der Notenfindung die 

individuelle Lernentwicklung der Schüler:innen angemessen zu berücksichtigen. 


